
sind die Quellen, aus denen S1C SC öpft. Über ischen Mächtinstrumént par excel-allem steht jener „Anspruch des Geistes‘® auf lence (Teil IV.), weil S16 /ArR Gleichschaltunletzte Begründungen und Forderungen, der nicht DU äaußerlich zwingt, sondern uch In-
einem Jahrhundert des Pragmatismus und

Technizismus 1Ur oft überhört wird. Daß
nerlich formt. Auf die Jugenderziehung mu
eın  az totalitäres System mehr ewicht

die Vfi.in dabei VO:| der Mädchenerziehung legen, als die Beeinflussung der Erwachsenenausgeht, wird nicht als Kinschränkung CHMD- über einen Zwang ZUrLC Verstellung ofit nıchtfunden, weiıt und allgemeingültig ist alles, hinausgeht. Im Verein mi1ıt der Staatsschule
was S16 sagt. her mas zunächst befremden, versuchen die ietzonalen Jugendorganisa-ich  W ]dafßs ihr immer 1Ur die Heranbildung tionen ZU. gle1C iel wirken.
einer ‚„„Klite““ geht, doch liegt uch hier alles Ihr gegenseitiges Zusammenspie] un:! ihreständisch KExklusive der gelstig Esoterische Konkurrenz, ihre Erfolge un:! Mißerfolgedenkbar fern: allerdings mu{ 1113)  —_ sich zeigt Hand des gesammelten, me1stdiese Voraussetzung immer wıeder erinnern, offiziellen sowJjetzonalen Materials. Trotz derll INnan nicht ein1ge Kapitel, VOLr allem Herausarbeitun
„Auf der Schwelle des Hauses“‘, doch als üllder großen Grundlinien

von interessanten Kinzel-bringt e€1iNe
eLwas „„1deal“ empfinden. Im Rahmen tatsachen mıit zahlenmäßigen Belegen. Seine
dieser selbstgezogemnen TeENzeENn wirkt dieser Herkunft aus sozialistischer Gedankenwelt
„Anspruch des Geistes‘‘ ın seiner erschüt- kann der Vertasser allerdings nicht verleu
ternden Kıinfachheit, miıt der viele VL - HNCN} sicht stellenweise die Erziehung doch
SCSSCHE Selbstverständlichkeiten 1ns Licht allzu ehr als eine Funktion VO  ” Pprimär wirt-
gerückt werden, überwältigend. uch der schaftlich bestimmten Gesellschaftsverschie-
durch Fachlektüre abgehärtete Leser kann bungen (SO besonders Kapitelsich dem läuternden und erhebenden Einfluß K.Erlinghagendes Buches nicht entziehen. Keiner wird
ohne reiche Frucht lesen, der sich ernstlich Benedikt Weißenrieder Die Schulhoheit.
umm die KErziehung junger Menschen bemüht. Grundlagen und Ausgestaltungsformen des

Straßenberger staatlichen Schulrechts, and der Krei-
burger Veröffentlichungen aus dem (&

Lange, M.G Totalitäre Erziehung. Das biete VOoO  — Kirche un:! Staat. (XXX und
Krziehungs stem der Sowjetzone Deutsch- 310 Freiburg, Schweiz 1953, Universi-
lands (432 z Frankfurt/M. 1954, Verlag tätsverlag. str. 13,70der Frankfurter Hefte 21,80 ‚„„Der Sinn vorliegender Arbeit über die

Urteile die Ostzone un! ihre Erzie- Schulhoheit ıst der Versuch, einmal die
hungsstruktur besonderen erreichen den
westlichen Leser fast 19008  —x ın schönfärben-

grundsätzlichen Rechtszusammenhänge W1E-
der sichtbar machen, die se1it langem un-

der oder schwarzseherischer Verzerrung. Da- ter dem steigenden Schutt VO:  —_ Gesetzen, Ver-
versucht das vorliegende Buch ın sach- ordnungen un Erlässen begraben WETLT-

lLlicher Darstellung die vollständige Durchdrin- den drohen Köttgen).“ ‚„ Ks liegt uns ım
SUunNn der Erziehungsbereiche durch staatstoia- Rahmen dieser Arbeit fern, twa auszulegen,hlıtäre Einflüsse darzulegen. In allen Madfsnah- wäas 1m Sinne einer lex lata rechtens Sel, —_
IN€!]  e versuchen totalitäre Staaten ihr demo- dern unser Anliegen ist, gründlich TrWÄa-
kratisches Gesicht wahren, wäas AA grober SCH, w as überhaupt un: ın welchen Formen
Verfälschune und zweideutigem Gebrauch der ıIn Bezug auf das Lebensgebiet der Schule et-
Begriffe Redeweisen tTührt A.R.L.Gur- wäas VO Staats WeSCH rechtens Se1IN kann.
land ın der Kinleitung, die autf Seiten ıne Unsere Frage ist VO)  ; Grund autf diejenigeAbhandlung über das Wesen totalitärer Re- ach dem ‚richtigen Recht“® sich Q

ziell des Staates 1m Hinblick au f Menschen-gime ist). Obwohl die Arbeit aus der PCI‘-sönlichen praktischen und wissenschaftli- bildung durch das Mittel der Schule (1 0S 2) cohen Tätigkeit ın der Ostzone hervorgegan- Nach gründlicher Krläuterung der rund-
ıst, konnte S1€ nıcht miıt dem w1issen- griffe ‚„„Bildun ihres Wesens un! VWer-

schaftlichen Apparat westlicher Untersu- eNSs ‚„‚Schule‘ ın ihren Arten ‚„Recht‘‘chungsmethoden durchgeführt werden. Die als natürliche und >seLzte Ge ebenheit
Freiheit der Forschung blieb ihr versagt 99} ın seıinen Aufgaben den daraus
(Vorwort). Anliegen der Arbeit 1st nıcht Ein- erstehenden Gewalten (nicht umgekehrt!)zelschilderung, sondern Darstellen VO  - wird versucht, die Grundbeziehungen aufzu-
Grundzusammenhängen. Nach VIier Richtun- zeıgen, der Anteil der einzelnen Rechts-
SCN hin untersucht IJ die Sowjetisierung der träger (Kind, Familie, Lehrerschaft, Kirche,
Pädagogik ın der Ostzone: 1ne NCcU€ „„We- Staat, Gemeinde) jenem Kechtskomplex,sensschau““ der Krziehung ihre Politisie- der ın der „„Schulverfassung“ niedergelegt
rung 1m marxistischen Sinne (Teil 13 ist. Denn ‚„„alles wirkliche und anerkennens-
führt notwendig totalitärer Neuorgani- werte Recht entsteigt einer Verfassung, das
satıon (Teil IL.) Sie sucht darüber hinaus Recht ın schulischen Belangen gründet iın der
1Ine pseudowissenschaftliche Begründung Aaus Schulverfassung un einer danach errich-
der Parteidogmatik des Marxismus-Leninis- tenden rechtlichen Verfassung“ Kın
mus-Stalinismus (Teil 11L.) Damit wird 91€ eingehende Darstellung der verschiedenen
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Sc rechtssysteme Zze1 t, wie diese gegen- geplant und dUrchgeführf hat. Das b'edeutlef
seitigen Rechte un: Pflichten sich 1 Kon- 1ine innere un äußere Abhängigkeit VO! der
kreten verwirklichen oder verwirklichen sol- Systematik, den Fragestellungen und Lösun-
len Daraus erwächst die Kernfrage der SCH Kants, zugleich ber uch eine Kritik,
Schulhoheit ‚„der auf das Lebensgebiet der die kant überwindet, insofern als Sajler die
Schule austheßende 'eil der Staatsgewalt aln Liebe als höchsten Grundsatz der Moral be-
sich, wirksam in Form von Rechtsetzungs- stimmt ınd die Irennung Vo Maral und Re-
akten und Verwaltungsakten“‘ die vVel- l1g10n ablehnt. ants Ausführungen geltenlich bestimmter Vorbehalte bedart. 1Ur innerhalb des moralischen Gebietes; S91-

al der sich nicht scheut, den Rechts-
anteijil des Staates bis die Grenzen des

ler überhöht S16 durch die Betrachtungen, die
sich aus der inneren Verbindung VO:  3 nat

Tragbaren auszudehnen (ohne diese Grenzen licher Religion SOW1e VO  - katholischer Of-
jemals überschreiten), ist verständlich, fenbarungsreligion mıiıt der Sittlichkeit er-

INnan S1C. erinnert, da{fß ın der Schwei- geben, Alles,; w ads Bereich der Gedanken-
Z Demokratie das „Volk“ sich schr leben- gange Kants dem katholischen Glauben w1-
dig als den „Souverän“® empfindet. Daneben
steht uch nicht d} abschließend —-

derspricht, das Formalgesetz, wird VO
Sailer ausgemerzt. Kant ist auch Sprach-„ s sind un! bleiben 1m Gebiete der lehrmeister Sailers9wird ber weiıt-

chule immer nebst dem Staate der Mensch hin vereintacht und geklärt. Saijler sucht
selbst, Familie un Gemeinde alg SEe1INEe CNgsLe durch „literarische Mimikry“ seine Verbin-
Umwelt, SOWTE die Kirche SEINES religiösen dung miıt Kant zZU verschleiern, w as Aaus der
Glaubens natürlich und wesentlich mitbe- geschichtlichen Lage begreiflich wird. Es ist

Fischer beizustimmen, daß WIr Saijler nichtrechtigte Interessenträger. Das Schulwesen,
dessen Mittelpunkt doch immer der gel- als Eklektiker, sondern besser als hiebevol-

stıge Mensch steht, Hhindet darum SEC1N'e g.. len Synthetiker bezeichnen. Der Umstand,
hörige Ordnung nıemals allein VOonmn der Se1te da{fß Sailer praktischer Theologe, ber 5SPDC-
einer exklusiven Staats olitik her.“ kulativ wenig begabt ist, sicherte seinem
;  16 Schulfrage ist wesentlich e1in€ Buch Wäaär den großen inneren Krfiolg bei
Rechtsirage. Darüber hinaus aber immMer seinen zeitgenössischen Lesern, beraubte
auch 1N€ Weltanschauungsirage, h S16 ber 1NeEr überzeitlichen Wirkung. Die FKin-
veranlaßt zwingend Zzu wertender Stellung- führung iın die Zeit, die Fischer gibt, bleibt
nahme gegenüber den Grundproblemen des weithin auf dem Stand der zweıten Quellen.
Geistes un: des Lebens überhaupt. Sie VeLI- Eine gerechtere und tiefgründigere Darstel-
Jlangt daher ın Rücksicht autf tiefste 7Zusam- lung steht noch UuS. Becher
menhänge erortert werden.“ (1) Windischer, Hans Geist und BildunDas ıst tröstlich unı trostlos zugleich.
Denn lange eıinen Kampf der Weltan- Jugendprobleme der Gegenwart. (259
schauungen gibt, werden uch alle Fragen Innsbruck-Wien-München 1953, Tyrolia-
des Schulrechts immer e1in Kamp{fgebiet hlei- Verlag. 5,00
ben wen1g also VO.  — diesem Werk Diese tiefsinniıge und äußerst anregende Un-
1N€ allgemein gültige, letzte „Lösung‘ der tersuchng, die gestütz auf die Krkenntnisse

neuzeitlicher Philosophie, Pädago ik undvielverzweigten Schulfrage erwarten darf, Dichtung ‚‚dem Spiel N: Widerspiel VO:|  -schr ıst doch die gründliche Arbeit des V+t1.
(das Literaturverzeichnis zählt, neben Sam- Geist un!: Bildung“‘ (10) 1Im heutigen jugend-
melwerken un: zahlreichen Kinzelzitationen lichen Menschen nach eht, sich 1m
1mM Text, allein 3a1l Monographien: 1. Teil 13—148) mıiıt den philosophischen
Werke, die für das Juristische un pädagogl1- Grundlagen der Änderungen Bildungs-
sche Denken des Autors grundlegend sind leben auseinander. Die einzelnen Phasen,

welche die Krschütterung des abendländi-Un daher ın mehreren Kapiteln ihren Nie-
schen Wissensideals un des Glaubensderschlag finden mußten‘‘) 11N€ willkom-

MENE, ja beinahe unentbehrliche Hilfe für den Wert der Bildung (13—30) kennzeich-
alle, die sachlich, ohne vorgefalste Prestige- NEN, sind Angriff Vo Technik un! Masse
rücksichten, der Klärung jener Frage — (30—51) autf dıe .„Universalität des Geistes““,
beiten wollen. Straßenberger „Argwohn das Denken selbst*“® (51

bis (9), KEinengung des aseins b  15 Z.U) Kx  o
stenzbewußtsein E1—127), Freiheit als ira-Fischer, Gerhard: Johann Michael Saı-

ler und Immanuel Kant. Kıne moral- gische Verlassenheit un: Schuld in W iillen
pädagogische Untersuchun Al den gel- und Sein, Entscheidung ohne Vorbild (127
stigen Grundla der rziehungslehre bis 148) Dies führt psychologisch un: päd-
Saijlers. (259 S Freiburg 1953, Verlag agogisch (2 eil 151—259) einmal Zu AÄn-
Herder. DA 12,— derung der Wissensbildung 7 S  9 die

als ‚„Arbeits- und Leistungswissen” (Scheler,
scher
Im Hauptteil seiNer Doktorarbeit weıst Fi-

in eindringlichen Untersuchungen 200) die Entfaltung des (Geistes iın Freiheit
nach, daß Sailer £e1in „Handbuch der christ- un Universalität hindert un die „Innigkeit
lichen Moral“® grundsätzlich alg eINe Aus- des enkens“ durch OÖberfläche, Leichtigkeit
einandersetzung muıt der Kantischen Ethik un! Offentlichkeit zerstört. amıt ist eın
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